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Am 17. November 2021 beauftragte der Bundesrat 
das EJPD (fedpol/MROS) in Zusammenarbeit mit dem 
EFD und dem EDA die Möglichkeiten der Einführung ei-
ner «Public Private Partnership (PPP1)» zum Informati-
onsaustausch im Bereich der Bekämpfung der Geldwä-
scherei und der Terrorismusfinanzierung in der 
Schweiz zu prüfen. fedpol/MROS hat sich im ersten 
Halbjahr 2022 mit den Behörden und einer Experten-
runde bestehend aus Vertretenden der Finanzbranche 
über Sinn und Rahmenbedingungen einer allfälligen 
PPPs ausgetauscht. Im Ergebnis kommen Behörden 
und Experten zum Schluss, dass die Errichtung einer 
PPP einen massgeblichen Beitrag zur Kriminalitätsbe-
kämpfung – namentlich in der Stärkung der Prävention 
– leisten kann. Diese Einschätzung deckt sich auch mit 
den Erfahrungen, welche im Ausland gemacht wurden. 
Die Errichtung einer PPP wird von der Branche gross-
mehrheitlich unterstützt. Letztere hat signalisiert bei 
der Entwicklung einer PPP einen aktiven Beitrag leisten 
zu wollen. Der vorliegende Kurzbericht fasst die wich-
tigsten Ergebnisse des Behörden-Experten-Austauschs 
sowie der Branchenkonsultation zusammen und dient 
als Grundlage für den Bundesrat, um einen Grundsatz-
entscheid in Bezug auf die Errichtung einer PPP inner-
halb der Schweiz fällen zu können. 
  

 
1  Zu betonen ist, dass es sich nicht um eine öffentlich-privaten Partnerschaft gemäss dem Verständnis innerhalb der Bundesver-

waltung (Weisung zum Umgang mit Public Private Partnership Projekten in der Bundesverwaltung; ehemaliger Art. 52a FHV, SR 
611.01) handelt, sondern um eine andere Form der Zusammenarbeit. Die PPP soll in Richtung einer sog. «Financial information 
sharing partnerships» (FISP) aufgerichtet werden. Der Begriff PPP ist in diesem Kontext in der internationalen Finanzbranche der 
gängige Fachterminus. 

Executive Summary 

https://intranet.accounting.admin.ch/accounting/de/home/recht/allgemeine-weisungen/umgang-mit-public-private-partnership-projekten-in-der-bundesver.html
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1 Hintergrund 
 

1.1 Übersicht «Public Private Partnership (PPP)2» 
 

Gemäss den internationalen Standards sowie der 
schweizerischen Rechtsordnung spielen die Finanzin-
termediäre (nachfolgend: FI) bei der Bekämpfung der 
Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung eine 
wichtige Rolle. Der FI ist der Kundschaft und deren 
Geldflüssen am nächsten – die Einschätzung der FI be-
treffend Herkunft und Verwendung der Vermögens-
werte ist demnach zentraler Ausgangspunkt im Ab-
wehrdispositiv. Die FI sind bei der Einschätzung von 
Geschäftsbeziehungen und Transaktionen auf eine 
möglichst umfassende Datenbasis angewiesen, welche 
im Idealfall über die blossen Informationen der Kund-
schaft hinausgeht. Im Gegenzug sind auch die Behör-
den – allen voran in der Schweiz die Meldestelle für 
Geldwäscherei (MROS) – auf möglichst aussagekräftige 
Informationen angewiesen, wobei auch diese nicht nur 
fallbezogen, sondern wenn immer möglich ein grösse-
res Bild vermitteln und der sogenannten strategischen 
Analyse dienlich sein sollten.  

Die «strategische Analyse» nutzt Informationen, die 
verfügbar sind und beschafft werden können, ein-
schliesslich Daten, die von anderen zuständigen Behör-
den zur Verfügung gestellt werden, um Methoden und 
Tendenzen bei der Geldwäscherei und Terrorismusfi-
nanzierung zu erkennen. Diese Informationen werden 
dann insbesondere verwendet, um die Bedrohungen 
und Risiken im Zusammenhang mit Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung zu ermitteln. Der Begriff 
«strategische Analyse» im Bereich der Bekämpfung der 
Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung ist in 
den relevanten internationalen Standards definiert.3 
Bereits in der Botschaft des Bundesrates zum Geldwä-
schereigesetz von 1996 wurde – anlehnend an diese in-

 
2  Zu betonen ist, dass es sich nicht um eine öffentlich-priva-

ten Partnerschaft gemäss dem Verständnis innerhalb der 
Bundesverwaltung (Weisung zum Umgang mit Public Private 
Partnership Projekten in der Bundesverwaltung; ehemaliger 
Art. 52a FHV, SR 611.01) handelt, sondern um eine andere 
Form der Zusammenarbeit. Die PPP soll in Richtung einer 
sog. «Financial information sharing partnerships» (FISP) auf-
gerichtet werden. Der Begriff PPP ist in diesem Kontext in 
der internationalen Finanzbranche der gängige Fachtermi-
nus. 

3  Note interpr. GAFI R 29. Les recommandations du GAFI, fé-
vrier 2012, mises à jour en octobre 2021, GAFI, Paris, p. 109. 

ternationalen Standards – die Wichtigkeit der strategi-
schen Analyse unterstrichen und der MROS der Auftrag 
erteilt, diese durchzuführen und FI sowie Behörden 
über die Bedrohungslage kompetent zu informieren.4 

In den letzten Jahren haben die Komplexität der Ge-
schäfte und die Geschwindigkeit von Transaktionen 
durch die zunehmende Globalisierung, die Digitalisie-
rung, die Entwicklung neuer Technologien und Busi-
nessmodelle stark zugenommen. In diesem Kontext ist 
auch das Datenvolumen sowohl bei den FI als auch bei 
den zuständigen Behörden stark angestiegen. Diese in-
ternational festgestellte Entwicklung erschwert die Ein-
zelfallbetrachtung und rückt die strategische Analyse 
verstärkt ins Zentrum. Eine engere Zusammenarbeit 
zwischen den Behörden und dem Privatsektor kann die 
Datenlage und damit die Analysefähigkeit auf beiden 
Seiten erheblich verbessern und das Abwehrdispositiv 
bezüglich Geldwäscherei und Terrorfinanzierung nach-
haltig stärken. 

In den letzten zehn Jahren haben viele Länder und 
internationale Organisationen öffentlich-private Part-
nerschaften im Bereich des Austauschs von Finanzin-
formationen (sog. PPP, oder auch «Financial informa-
tion sharing partnerships») entwickelt. Die meisten 
dieser Projekte sind eben aus der eingangs erwähnten 
Erkenntnis entstanden, dass die Wirksamkeit der Geld-
wäschereibekämpfung verbessert wird, wenn FI und 
Behörden Informationen über Bedrohungen, Risiken, 
Methoden und Tendenzen im Bereich der Geldwäsche-
rei und der Terrorismusfinanzierung gezielt austau-
schen. 20 der 30 wichtigsten Finanzplätze verfügen per 
Stand heute über mindestens eine solche Partner-
schaft, wobei die Ausgestaltung und Zielsetzungen die-
ser Partnerschaften je nach Land und Rechtstradition 

Vgl. auch Egmont Group of Financial Intelligence Units, Op-
erational Guidance for FIU Activities and Exchange of Infor-
mation, para 43. 

4  Botschaft zum Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwä-
scherei im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG) vom 
17. Juni 1996, BBl 1996 III, S. 1131. Der Begriff «strategische 
Analyse» wurde 2013 vom Bundesrat näher definiert. Vgl. 
Botschaft zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlun-
gen der Groupe d'action financière (GAFI) vom 13. Dezem-
ber 2013, BBl 2014, S. 696.  

https://intranet.accounting.admin.ch/accounting/de/home/recht/allgemeine-weisungen/umgang-mit-public-private-partnership-projekten-in-der-bundesver.html
https://intranet.accounting.admin.ch/accounting/de/home/recht/allgemeine-weisungen/umgang-mit-public-private-partnership-projekten-in-der-bundesver.html
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sehr unterschiedlich sind und kein einheitlicher Stan-
dard für eine Zusammenarbeit respektive einen Aus-
tausch besteht. Die PPP lassen sich jedoch grob in fol-
gende Kategorien unterteilen: 

 
– «Strategisch» orientierte PPP: Diese Partnerschaf-

ten beschränken sich auf den Austausch strategi-
scher Informationen über Risiken, Tendenzen und 
Methoden, die im Bereich der Geldwäscherei oder 
der Terrorismusfinanzierung verwendet werden. In 
diesen Fällen tauschen die Behörden und die Teil-
nehmenden aus dem Privatsektor aggregierte Infor-
mationen aus, typischerweise statistische Daten, In-
dikatoren oder Typologien. Diese Daten enthalten 
keine Informationen über bestimmte verdächtige 
Personen, Kundschaft oder Konten, sondern ermög-
lichen es den teilnehmenden Partnern – gemeinsam 
basierend auf «Gesamtinformationen» – bessere 

Analysen zu entwickeln, was ihnen mit einer isolier-
ten Datenbasis nicht gelingen würde. Die in einem 
solchen Rahmen ausgetauschten Informationen 
können in gewissen Konstellationen – sofern die 
rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind und es von 
den Teilnehmenden an einem PPP als sinnvoll er-
achtet wird – auch gezielt öffentlich geteilt werden. 

 
– «Taktisch» orientierte PPP: Hier findet ein Aus-

tausch von sogenannten «operativen» beziehungs-
weise «taktischen» Informationen statt. Folglich 
sind auch Daten zu laufenden Verfahren und kon-

Abb. 1. Überblick über die Erscheinungsformen von PPP – Quelle RUSI (vgl. Fn 6) 
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krete Daten zu natürlichen und juristischen Perso-
nen (namentlich konkrete Finanzinformationen) 
Gegenstand von diesem Austausch.5 

 
Daneben bestehen auch hybride Formen und PPP, 

die spezifischen Themen gewidmet sind (z.B. Men-
schenhandel). Auch in Bezug auf den Kreis der Teilneh-
menden gibt es ebenfalls unterschiedliche Modelle. 
Teilweise sind die Aufsichts- und Strafverfolgungsbe-
hörden ständige Mitglieder einer solchen Partner-
schaft, teilweise nur partiell für gewisse Sachthemen 
und in einigen Fällen auch gar nicht. 

Eine Gemeinsamkeit weisen die PPP indessen prak-
tisch ausnahmslos auf. Sie werden in der Regel von der 
nationalen Financial Intelligence Unit (FIU) in irgendei-
ner Art und Weise koordiniert bzw. geleitet, da diese 
ohnehin bereits als Schnittstelle zwischen den FI und 
den (Strafverfolgungs-)Behörden fungiert und ein Aus-
tausch spezifischer Informationen somit etabliert ist.6  

Die Heterogenität der unterschiedlichen PPP sowie 
der Umstand, dass diese sich teilweise erst kürzlich for-
miert haben, erschweren eine abschliessende und all-
gemeine Bewertung ihrer Effizienz. Dies gilt besonders 
für die strategisch orientierten PPP, deren Wirkung vor 
allem im präventiven Bereich zu erwarten und damit 
auch schwer quantitativ messbar sind. Bei älteren PPP, 
aber auch solchen, die ressourcenmässig überdurch-
schnittlich ausgestattet sind, liegen Angaben und Aus-
sagen vor, die auf eine hohe Effizienz hindeuten. So 
sind per Stand 2022 auf die britischen JMLIT – acht 
Jahre nach ihrer Entstehung – die Eröffnung von ca. 950 
Strafverfahren, 280 Inhaftierungen und die Beschlag-
nahmung von 86 Millionen £ zurückzuführen. Zwischen 
Juli 2018 und Juni 2019 sollen in Australien dank dem 
Austausch von Informationen zwischen Behörden und 

 
5  Die 2014 ins Leben gerufene britische «Joint Money Lau-

ndering Intelligence Taskforce» JMLIT wird häufig als Modell 
für eine Partnerschaft operativer Art erwähnt. Es gibt mehr 
als ein Dutzend solcher Partnerschaften, grösstenteils in den 
Jurisdiktionen des Common-Law (z.B. Grossbritannien, USA, 
Australien, Neuseeland, Singapur oder Hongkong). Es finden 
sich aber auch im kontinentaleuropäischen Kontext einige 
solcher operativeren Partnerschaften, namentlich in den 
Niederlanden, Schweden und Lettland (vgl. hierzu Abb. 1). 

6  Future of Financial Intelligence Sharing (FFIS), Five years of 
growth in public–private financial information-sharing part-
nerships to tackle crime, Royal United Services Institute, Au-
gust 2020. 

7  Future of Financial Intelligence Sharing (FFIS), Five years of 
growth in public–private financial information-sharing part-
nerships to tackle crime, Royal United Services Institute, Au-
gust 2020, p. 8. 

dem Privatsektor im Rahmen des dortigen PPPs mehr 
als 2500 Kreditkartenbetrüge verunmöglicht worden 
sein.7 In den letzten Jahren herrscht aufgrund weiterer 
ähnlicher Bewertungen international zunehmend ein 
Konsens über die Effektivität der in diesem Bereich ent-
standenen PPP-Initiativen. Es ist davon auszugehen, 
dass solche in der Zukunft immer mehr als «state of the 
art» gelten werden und als wichtiger Indikator für die 
Effizienz und Effektivität eines Landes in Bezug auf 
Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsbekämp-
fung betrachtet werden. Die jüngsten internationalen 
Diskussionen sehen sogar die PPP als eine Vorausset-
zung für eine – erwünschte – Verstärkung des nationa-
len und internationalen Informationsaustausches zwi-
schen unterschiedlichen privaten Akteuren.8 

1.2 Situation in der Schweiz 
 

Die Schweiz verfügt derzeit auf nationaler Ebene 
noch über keine Partnerschaft zwischen dem öffentli-
chen und dem privaten Sektor im Bereich der Geldwä-
scherei- oder der Terrorismusfinanzierungsbekämp-
fung.9 Indessen sieht die Strategie des Eidgenössischen 
Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) zur Bekämp-
fung der Kriminalität eine engere Zusammenarbeit zwi-
schen dem öffentlichen und dem privaten Sektor als 
Eckpfeiler,10 und auch die 2020 verabschiedete Strate-
gie der MROS sieht die Errichtung einer PPP vor.11 Die 
EFK empfiehlt MROS in ihrem Evaluationsbericht zur 
Prüfung der Aufgabenerfüllung der Meldestelle für 
Geldwäscherei vom 20. Dezember 2021, die Errichtung 
einer PPP voranzutreiben und die Zusammenarbeit mit 
den FI auszubauen. Die Partnerschaft sollte dabei nicht 
nur auf die Banken beschränkt sein, sondern das ganze 
FI-Spektrum umfassen und diese motivieren, mehr, 

8  Vgl. dazu FATF, Stocktake on Data Pooling, Collaborative An-
alytics and Data Protection, FATF, Paris, 2021; Future of Fi-
nancial Intelligence Sharing (FFIS), Lessons in private-private 
financial information sharing to detect and disrupt crime, 
Royal United Services Institute, July 2022.  

9  Die interdepartementale Koordinationsgruppe zur Bekämp-
fung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung 
(KGGT) führt mit dem Privatsektor zwar einen institutionali-
sierten Austausch – insbesondere durch ihre "Kontakt-
gruppe Privatsektor" – Hierbei handelt es sich jedoch weder 
thematisch noch in Bezug auf den Kreis der Teilnehmenden 
um eine Partnerschaft im Sinne einer PPP. 

10  EJPD, Strategische Kriminalitätsbekämpfung 2020-23, vom 
22. Juni 2020. 

11  Vgl. Jahresbericht der Meldestelle für Geldwäscherei 2020, 
Kapitel. 2.2. 

https://www.future-fis.com/
https://www.future-fis.com/
https://www.future-fis.com/
https://www.future-fis.com/
https://www.future-fis.com/
https://www.future-fis.com/
https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/documents/data-pooling-collaborative-analytics-data-protection.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/documents/data-pooling-collaborative-analytics-data-protection.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
https://www.sif.admin.ch/sif/de/home/finanzmarktpolitik/integritaet-des-finanzplatzes-.html
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2019/2019-12-06.html
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/publiservice/publikationen/berichte/geldwaescherei.html
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rechtzeitig und qualitativ besser zu melden. Weiter un-
terstreicht die EFK, dass ein PPP der Prävention dient 
und die Wirksamkeit des Geldwäschereiabwehrdispo-
sitivs der Schweiz verbessern kann.12 Sie hebt insbeson-
dere auch die Verpflichtung der MROS hervor, die FI im 
Bereich der Geldwäscherei, ihrer Vortaten, der organi-
sierten Kriminalität und der Terrorismusfinanzierung 
zu sensibilisieren und damit aktiv Prävention zu betrei-
ben. Weiter betont die EFK die Wichtigkeit des Aufbaus 
der strategischen Analysefähigkeit der MROS. 13 Die Er-
richtung von Partnerschaften und der daraus resultie-
rende erhöhte Informationsaustausch sind hierfür 
zentrale Elemente. 

Die MROS ist seit September 2019 Mitglied der von 
Europol organisierten öffentlich-privaten Partnerschaft 
im Bereich Geldwäschereibekämpfung und Terroris-
musfinanzierung. Die unter dem Namen «The Europol 
Financial Intelligence Public Private Partnership» 
(EFIPPP)14 bekannte öffentlich-private Partnerschaft ist 
Teil des neuen Kompetenzzentrums für Finanz- und 
Wirtschaftskriminalität von Europol «The European Fi-
nancial and Economic Crime Centre – EFECC». EFIPPP 
vereint Vertretende verschiedener Behörden wie FIUs, 
Polizei- oder Zollbehörden einerseits und Vertretende 
des Privatsektors andererseits, insbesondere Vertre-
tende international bedeutender Banken, zu denen 
auch einige Schweizer FI gehören.15 Verschiedene eu-
ropäische und internationale Institutionen, wie z.B. die 
FATF, und Vertreter und Vertreterinnen aus dem aka-
demischen Bereich nehmen ebenfalls mit Beobachter-
status an der öffentlich-privaten Partnerschaft teil. Im 
Frühjahr 2022 waren die folgenden Arbeitsgruppen im 
Rahmen von EFIPPP aktiv:  
– «Threats & Typologies Working Group» 
– «Terrorist Financing & Proliferation Financing Work 

Stream»  
– «Crypto Assets Work Stream»  
– «Business Email Compromise Work Stream» 
– «Mule Accounts Work Stream» 
– «Investment Fraud Work Stream» 
– «Virtual IBANS Work Stream» 
– «Innovation Working Group» 
– «Legal Gateway Working Group» 

 
12  Vgl. Bericht der EFK zur Prüfung der Aufgabenerfüllung der 

Meldestelle für Geldwäscherei (EFK-20146) vom 20. Dezem-
ber 2021, S. 32 f. 

13  Die EFK basiert Ihre Aussage auf der in der MGWV veranker-
ten Aufgabenliste. Vgl. Hierzu Art. 1 Abs. 1 lit. c der MGvW-
Verordnung: «Sie [MROS] sensibilisiert die Finanzintermedi-

 
EFIPPP gibt den Teilnehmenden auch die Möglich-

keit, sich über die Entwicklungen im Rahmen von nati-
onalen öffentlich-privaten Partnerschaften (oder die 
Schaffung solcher Partnerschaften) im Kontext der Be-
kämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzie-
rung auszutauschen. Die MROS hat seit 2020 an ver-
schiedenen Arbeitsgruppensitzungen teilgenommen. 
Dieser Austausch ermöglichte der MROS zu evaluieren, 
ob von anderen Teilnehmenden beschriebene Tenden-
zen eine Bedrohung für die Schweiz sein könnten. Die 
MROS konnte zudem ihrerseits eigene – von ihr gewon-
nene – Erkenntnisse zu diesen Entwicklungen teilen. 

1.3 Internationale Anknüpfungspunkte – 
Empfehlungen der FATF und der Egmont 
Gruppe 

 
Die Empfehlungen der FATF sehen die Errichtung ei-

ner oder mehrerer PPP auf nationaler Ebene nicht ex-
plizit vor. Verschiedene Empfehlungen der FATF neh-
men indessen Bezug auf einen funktionierenden 
Informationsaustausch. Weiter weist die FATF in ver-
schiedenen ihrer Publikationen auf die Bedeutung von 
Partnerschaften auf verschiedenen Stufen (innerhalb 
der Finanzbranche) sowie zwischen dem öffentlichen 
und dem privaten Sektor hin. Sie betont, dass ein wir-
kungsvoller Informationsaustausch ein wesentlicher 
Eckpfeiler für die Bekämpfung von Geldwäscherei, Ter-
rorismusfinanzierung und Finanzierung der Prolifera-
tion darstellt. Geldwäscherei halte sich nicht an natio-
nale Grenzen. Hindernisse im Informationsaustausch 
können sich negativ auf die Wirksamkeit des Dispositivs 
auswirken und die Machenschaften krimineller Netze 
ungewollt erleichtern. Der Informationsaustausch sei 
der Schlüssel zur Förderung von Transparenz und zum 
Schutz der Integrität des Finanzsystems, indem FI und 
die zuständigen Behörden sich gegenseitig diejenigen 
Informationen, Analysen und Daten zur Verfügung stel-
len, die zur Verhinderung und Bekämpfung von Geld-
wäscherei und Terrorismusfinanzierung erforderlich 
sind. Darunter würden insbesondere Trendanalysen, 
Verhaltensmuster und geografische Schwachstellen 

äre für die Problematik der Geldwäscherei, von deren Vorta-
ten, der organisierten Kriminalität und der Terrorismusfi-
nanzierung». 

14  Europol Financial Intelligence Public Private Partnership - 
EFIPPP | Europol (europa.eu). 

15  Per 2021 vereinigte das EFIPPP 79 Institutionen aus über 18 
Länder (EU und andere). 

https://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/_sicherheit_und_umwelt/justiz_und_polizei/20146/20146BE-Endgueltige-Fassung-V04.pdf
https://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/_sicherheit_und_umwelt/justiz_und_polizei/20146/20146BE-Endgueltige-Fassung-V04.pdf
https://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/_sicherheit_und_umwelt/justiz_und_polizei/20146/20146BE-Endgueltige-Fassung-V04.pdf
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-financial-and-economic-crime-centre-efecc
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-financial-and-economic-crime-centre-efecc
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fallen. Sowohl der öffentliche als auch der private Sek-
tor können dabei Quelle als auch Empfänger dieser In-
formationen sein.16 

Auch die Egmont Gruppe17 unterstreicht die Wich-
tigkeit von Partnerschaften zwischen dem öffentlichen 
und dem privaten Sektor und dem daraus resultieren-
den Informationsgewinn und hebt insbesondere den 
Mehrwert eines solchen Austauschs im Bereich der 
strategischen Analyse hervor. Letztere ziele darauf ab, 
die zugrundeliegenden Muster und Tendenzen zu ent-
schlüsseln, die eine FIU in die Lage versetzen, Schluss-
folgerungen für die strategische Prävention von Geld-
wäscherei und Terrorismusfinanzierung zu ziehen und 
einen Beitrag zur Formulierung von Strategien und zur 
Festlegung operativer Prioritäten zu leisten.18 

2 Prüfauftrag des Bundesrates 
 

Die Schweiz ist einer der wenigen grossen Finanz-
plätze, die bis 2022 keine solche PPP implementiert 
hat. Seit 2020 wurden in der Bundesverwaltung ver-
schiedene Überlegungen angestellt, ob und wie in der 
Schweiz eine Partnerschaft in diesem Bereich aufge-
baut werden könnte, um einen besseren Informations-
austausch zu ermöglichen, damit die Wirksamkeit des 
Dispositivs zur Bekämpfung der Geldwäscherei verbes-
sert wird. 

Am 17. November 2021 verabschiedete der Bundes-
rat einen Beschluss, mit dem fedpol beauftragt wurde, 
in Zusammenarbeit mit dem EFD und dem EDA die 
Möglichkeiten der Einführung einer PPP in der Schweiz 
zu analysieren, und darüber dem Bundesrat bis spätes-
tens Dezember 2022 zu berichten. 

3 Umsetzung des Prüfauftrages 

3.1 Allgemeine Bemerkungen 
 

fedpol/MROS hat sich bei der Umsetzung des Prüf-
auftrages für ein iteratives Vorgehen entschieden:  

 
16  Vgl. FATF Guidance – Private Sector Information Sharing, 

November 2017. S. 2 f. CONSOLIDATED FATF STANDARDS 
ON INFORMATION SHARING, November 2017. 

17  Die MROS ist seit 1998 Mitglied des internationalen FIU-
Netzwerks «Egmont Gruppe». 

18  Vgl. Egmont Group of Financial Intelligence Units- Opera-
tional Guidance for FIU Activities and Exchange of Infor-
mation. 

19   EDA Direktion für Völkerrecht. 

– In einem ersten Schritt sollte die Frage geklärt wer-
den, welchen Nutzen eine PPP bringt und welche In-
formationen die Parteien für einen Austausch als 
wünschenswert erachten. Entsprechend galt es die 
Standpunkte der potentiellen Partner (Behörden 
und Finanzsektor) zu erarbeiten. Eine allfällige 
Schnittmenge soll die Basis für eine mögliche PPP 
bilden.  

– In einem nachgelagerten Schritt soll dann die Frage 
der konkreten Umsetzung und der rechtlichen Aus-
gestaltung einer PPP geklärt werden.  

 
Zwecks Erarbeitung der Standpunkte haben sich zu-

nächst die Behörden mit den Fragestellungen ausei-
nandergesetzt – im Anschluss wurden die Ergebnisse 
mit einer Expertenrunde, welche sich aus Vertretenden 
der Finanzbranche zusammensetzte, diskutiert. 

3.2 Behördenaustausch 
 
Zwischen Dezember 2021 und März 2022 haben sich 

die MROS, das SIF, das EDA/DV19 und die FINMA in Be-
zug auf die Notwendigkeit einer PPP und die konkreten 
Umsetzungsmöglichkeiten Gedanken gemacht. Der 
Nutzen einer PPP ist auf Behördenseite im Grundsatz 
unbestritten. Ein verstärkter Informationsaustausch 
zwischen Behörden und dem privaten Sektor kann zu 
einem Informationsmehrwert für beide Seiten führen 
und die Effektivität des Abwehrdispositivs im Bereich 
Geldwäscherei und Terrorfinanzierung nachhaltig stär-
ken. Es kann hier auf die Ausführungen unter Ziff. 1 
hiervor verwiesen werden. 

Mit Blick auf die Ausgestaltung einer PPP gilt es zu 
berücksichtigen, dass der heutige Rechtsrahmen einen 
Informationsaustausch nur in beschränktem Mass zu-
lässt. So bilden bereits auf Behördenseite nationale 
Amtshilfebestimmungen20, das Amtsgeheimnis21 und 
der Datenschutz22 klare Grenzen. Auf Seiten des Finanz-
sektors sind insbesondere das Bankkunden- und Ge-
schäftsgeheimnis23 sowie ebenfalls der Datenschutz24 

20  Z.B. Art. 29, 29a und i. V. m. 30 Bundesgesetz über die Be-
kämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzie-
rung (Geldwäschereigesetz, GwG) [SR 955.0]. 

21  Art. 320 Abs. 1 Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB) [SR 
311.0]. 

22   Vgl. hier insbesondere: Art. 2 i.V.m. Art. 4 i.V.m. Art. 17 Da-
tenschutzgesetz (DSG) [SR 235.1]. 

23  Art. 47 Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen (Ban-
kengesetz, BankG) [SR 952.0] aber auch Art. 162 StGB (in 
denjenigen Fällen, wo er selbständige Bedeutung erlangt). 

24  Art. 2 i.V.m. Art. 4 i.V.m. Art. 12 ff. DSG. 

https://egmontgroup.org/
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die limitierenden Faktoren. Der Austausch von operati-
ven Informationen ist damit nach dem heute geltenden 
Rechtsrahmen praktisch ausgeschlossen, zumindest ist 
er für alle Parteien mit erheblichen Rechtsrisiken be-
haftet.25 Ein «taktischer» Informationsaustausch 
würde somit einen erheblichen Eingriff ins heutige Sys-
tem bedeuten und weitreichende gesetzliche Änderun-
gen erfordern. Indessen ist ein Austausch von strategi-
schen Informationen bereits heute möglich und ohne 
gesetzliche Anpassungen zeitnah umsetzbar. Wenn die 
Behörden Informationen mit gewissen FI teilen, müs-
sen sie diese Unterstützung im Sinne des verfassungs-
mässigen Gleichbehandlungsgebots auch allen ande-
ren FI anbieten. Bund und Kantone müssen sich an die 
Gleichbehandlung, also auch an den «Grundsatz der 
Wirtschaftsfreiheit» halten.26 Der in der Wirtschafts-
freiheit enthaltene Grundsatz der Gleichbehandlung 
der Konkurrenten verlangt, dass staatliche Handlungen 
wettbewerbsneutral sind, d.h. den Wettbewerb unter 
direkten Konkurrenten nicht verzerren.27 

In Bezug auf die Form der Zusammenarbeit gibt es 
heute keine rechtlichen Vorgaben. Da es sich nicht um 
eine gesetzlich institutionalisierte Zusammenarbeit 
handelt, ist die Zusammenarbeitsform frei. Möglich ist 
die Form einer Arbeitsgruppe, von Veranstaltungen, 
aber auch die regelmässige Publikation von aktuellen 
Erkenntnissen. Wichtig ist aber, dass eine Gleichbe-
handlung aller Marktteilnehmenden gewährleistet 
wird und alle den Zugang zu diesen Informationen er-
halten.  

Die Art der Zusammenarbeit (Form und Ausgestal-
tung) müsste mit dem Privatsektor definiert respektive 
erarbeitet werden. Da es sich bei den ausgetauschten 
Informationen nicht um Personendaten oder andere 
vertrauliche bzw. nicht öffentlich zugängliche Informa-
tionen handeln darf, sind auch keine Vertraulichkeits-
erklärungen oder ähnliches erforderlich. 

 
25  Die Rechtsrisiken ergeben sich aus der Unsicherheit, welche 

Inhalte genau ausgetauscht werden können. Dieses Risiko 
steigt je «personalisierter» sich die Daten zusammensetzen. 

26  Art. 27 Abs. 1 i.V.m. Art 94 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV; 
SR 101]. 

27  vgl. etwa GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, Zürich 2017, 
Art. 27 N 4 ff. U.U. ist der Grundsatz der Gleichbehandlung 
bereits dann erfüllt, wenn es jedem FI freisteht sich am PPP 
respektive am Austausch zu beteiligen. Die Frage wird mit 

3.2.1 Ergebnis 
– Es besteht nach Auffassung der involvierten Behör-

den ein konkreter Nutzen, sich über Tendenzen, Ri-
siken und Methoden im Bereich Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung auszutauschen (Austausch 
strategischer Informationen). 

– Ein solcher Austausch dient einerseits der Präven-
tion (die FI können aus erster Hand für gewisse The-
men frühzeitig sensibilisiert werden). 

– Es kann im Bereich der Datenqualität zu Verbesse-
rungen führen, verbessert die Datenlage und erhöht 
damit die Qualität der Meldungen der FI, sowie die 
strategische Analysefähigkeit von FI und Behörden. 

– Eine PPP soll dem verbesserten Informationsaus-
tausch im Rahmen des geltenden Rechts dienen. FI 
und Behörden können sich über Form und Inhalt des 
Datenflusses gezielt austauschen. 

– Der heutige Rechtsrahmen schliesst einen weiterge-
henden Austausch von operative/taktischen bzw. 
nicht öffentlich zugänglichen Daten aus. Ein solcher 
Austausch wäre aufgrund der erforderlichen Geset-
zessänderungen nur mittel- bis langfristig umsetz-
bar.  

– Eine PPP soll primär nicht den Zweck verfolgen, nor-
mative Diskussionen zur bestehenden Gesetzessys-
tematik zu führen. Für systemische Fragen, insbe-
sondere auch die Weiterentwicklung von Gesetzen 
und Policies in der Geldwäscherei- und TF-Bekämp-
fung bestehen bereits andere Gefässe.28 Es gelten 
auch die üblichen Mechanismen der Mitwirkung für 
Rechtsetzungsprojekte. Diese stellen bereits die Be-
teiligung der interessierten Kreise an der Meinungs-
bildung und Entscheidfindung des Bundes sicher. 

– Der Begriff Partnerschaft ist wörtlich zu verstehen. 
Der Austausch soll auf Augenhöhe erfolgen und für 
alle Teilnehmenden gleichermassen einen Mehr-
wert bringen. 

3.3 Expertenrunde 
 

Blick auf Zusammensetzung des PPP zu klären sein. Je nach 
gewähltem Modell muss die Partizipation der nicht direkt 
am PPP beteiligten FI geregelt werden. 

28  Z.B. die Arbeitsgruppe «Privatsektor» der interdepartemen-
tale Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche-
rei und der Terrorismusfinanzierung (KGGT) oder die vom 
SIF geleitete Gruppe «International standard setting Finanz-
markregulierung» (ISFIN). 
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Anlässlich von zwei Sitzungen im Mai und Juni 2022 
wurde eine Expertenrunde bestehend aus Compliance-
Fachleuten29 mit den Fragestellungen rund um die PPP 
konfrontiert. Anlässlich des ersten Treffens wurde der 
Nutzen einer PPP diskutiert und die möglichen The-
menfelder eines Austauschs abgesteckt. Mit Blick auf 
das zweite Treffen haben die Experten konkrete Vor-
schläge für einen Informationsaustausch erarbeitet, 
welche seitens MROS konsolidiert und anlässlich der 
zweiten Sitzung diskutiert wurden.  

Ein Austausch zwischen öffentlichem und privatem 
Sektor zwecks Steigerung der Effizienz des Geldwä-
schereiabwehrdispositivs wurde von allen Teilnehmen-
den im Grundsatz befürwortet. In Bezug auf die unter 
Ziff. 1 hiervor aufgezeigten Vorteile bestand unter den 
Experten Einigkeit. Indessen wurde aber auch klar der 
Standpunkt vertreten, dass die Teilnahme an der PPP 
und der daraus resultierende Informationsaustausch 
auf freiwilliger Basis erfolgen müssen und weder aus 
der Teilnahme noch aus der Nichtteilnahme neue 
Pflichten respektive Nachteile für die FI und die invol-
vierten Organe und Mitarbeitenden derselben resultie-
ren dürfen. Im Klartext: Die Errichtung einer PPP darf 
nicht dazu «missbraucht» werden, neue Meldepflich-
ten sowie straf- und aufsichtsrechtliche Verantwort-
lichkeiten einzuführen. Weiter müsse es sich um einen 
partnerschaftlichen Austausch auf Augenhöhe han-
deln, dessen «Spielregeln» noch genau zu definieren 
sind. Namentlich dürfe die Mitarbeit in einer solchen 
PPP nicht dazu führen, dass die Behörden die Informa-
tionen dann gezielt gegen den Informanten ausnutzen 
und sich die FI damit einem zusätzlichen Risiko ausset-
zen. Ein Teil der Experten war der Auffassung, dass ein-
zig aggregierte Daten Gegenstand eines solchen Aus-
tausches bilden sollten. Dies einerseits mit Blick auf den 
geltenden Rechtsrahmen, welcher einen weitergehen-
den Austausch ausschliesst, andererseits aber auch im 
Interesse der Rechtssicherheit: Es sei nicht die Aufgabe 
von Privaten Strafverfolgungsaufgaben zu überneh-
men – ein Austausch von nicht öffentlich zugänglichen 
Informationen bzw. von operativen bzw. taktischen Da-
ten würde diese Grenze klar aufweichen. Der andere 
Teil hat sich demgegenüber auch explizit für den Aus-

 
29  Die Expertenrunde setzte sich aus Vertretenden der Finanz-

industrie zusammen. Bei der Zusammensetzung wurde da-
rauf geachtet, dass sowohl Universal-, Retail-, Vermögens-
verwaltungs- und Auslandsbanken vertreten waren. 
Gleichmassen wurden sowohl die Sprachregionen als auch 
der Parabankenbereich abgebildet. 

tausch von operativen/taktischen Daten ausgespro-
chen und darauf hingewiesen, dass ein «voller Informa-
tionsaustausch» die Geldwäscherei- und die Kriminali-
tätsbekämpfung auf ein neues Level bringen könnte. 
Von einigen Vertretenden wurde zudem auch die Be-
deutung einer PPPs im internationalen Kontext betont. 
Namentlich mit Blick auf die kommende FATF- Län-
derevaluation der Schweiz könnte die Errichtung einer 
PPP als zusätzliches positives Element in der Verbesse-
rung des Abwehrdispositivs hervorgehoben werden. 

Inhaltlich waren die Vorschläge der Teilnehmenden 
sehr heterogen.30 Konsolidiert lassen sich die folgenden 
6 Themenbereiche identifizieren, zu denen nach Auf-
fassung der Experten ein Austausch vor allem stattfin-
den sollte. 
– Austausch von aggregierten Informationen zu spezi-

fischen Tendenzen, Risiken oder Methoden der 
mutmasslichen Geldwäscherei 

– Analysen von Dritten (z.B. internationale Organisa-
tionen) / Drittbehörden  

– Allgemeine rechtliche Informationen 
– Technische Informationen 
– Informationen betreffend die Praxis der Meldestelle 

für Geldwäscherei 
– Austausch zur Ausrichtung der PPP 

3.3.1 Ergebnis 
– Die Errichtung einer PPP wird von der Experten-

runde positiv aufgefasst. Das Potential für die Ver-
besserung des Abwehrdispositivs wird erkannt und 
als hoch eingeschätzt. 

– Eine PPP muss auf Freiwilligkeit beruhen und darf 
keine zusätzlichen Pflichten und/oder Nachteile für 
die FI mit sich bringen. 

– Die Spielregeln für den Informationsaustausch sind 
klar festzulegen. Die Partnerschaft zwischen öffent-
lichem und privatem Sektor hat auf Augenhöhe 
stattzufinden. 

3.4 Rechtliche Einschätzung mit Blick auf den 
Austausch aggregierter Daten 

 

30  Inhaltlich gingen von den Experten insgesamt 83 Themen-
vorschläge für einen möglichen Informationsaustausch ein, 
wovon 70 als technisch machbar und 19 als derzeit rechtlich 
möglich eingeschätzt wurden. 
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Bei einem Informationsaustausch zwischen den Be-
hörden und den FI sind die datenschutzrechtlichen Vor-
gaben zu beachten. Personendaten und andere von 
Gesetzes wegen geschützten Daten und Informationen 
dürfen nur in dem Umfang geteilt werden, als es die an-
wendbaren rechtlichen Grundlagen ausdrücklich vor-
sehen. Von Gesetzes wegen ist klar festgelegt, welche 
Informationen weitergegeben werden müssen respek-
tive können und zu welchem Zweck. Ausserhalb dieser 
engen Grenzen gibt es rechtlich gesehen keine Mög-
lichkeiten für den Austausch von Personendaten oder 
besonders schützenswerter Daten und Informationen. 
Derzeit kann ein Informationsaustausch zwischen Be-
hörden und dem Privatsektor nur in dem Umfang erfol-
gen, wie dieser auch mit der restlichen Öffentlichkeit 
erfolgen könnte resp. es dürfen nur öffentlich zugäng-
liche Daten ausgetauscht werden. Als Leitplanke in Be-
zug auf die mögliche Granularität der austauschbaren 
Informationen kann auf die Flughöhe der Informatio-
nen gemäss Art. 23 MGwV (insbesondere Art. 1 Abs. 1 
lit c. i.V.m. Abs. 2 lit. d und f.) verwiesen werden. So 
können strategische Analysen der MROS mit den FI ge-
teilt werden, sofern diese keinen Rückschluss auf Per-
sonendaten erlauben und auch eine Veröffentlichung 
möglich wäre. Bei diesem Informationsaustausch ist 
aber immer auch die Gleichbehandlung der Marktteil-
nehmenden zu gewährleisten. Auch der Privatsektor 
kann mit der MROS und den anderen Marktteilneh-
menden Informationen austauschen, sofern es sich 
nicht um Personendaten und/oder nicht öffentlich zu-
gängliche Informationen handelt.31 Die diesbezügliche 
Einschätzung muss aber weiterhin den einzelnen FI ob-
liegen. So kann je nach Konstellation die Lieferung von 
gewissen Informationen bei einem FI möglich sein, bei 
einem anderen vielleicht aufgrund seiner Grösse hinge-
gen bereits Rückschlüsse auf Personendaten ermögli-
chen. Die Bekanntgabe der Daten muss deshalb jeweils 
im konkreten Einzelfall geprüft werden. Generell kann 
jedoch die Aussage gemacht werden: Je aggregierter 
die Informationen aufbereitet sind, desto weniger 
problematisch ist ein Informationsaustausch. Auch der 
Austausch von technischen und juristischen Informati-
onen ohne Personenbezug ist grundsätzlich möglich. 

4 Konsultation der Branche und eingegangene 
Stellungnahmen 

  

 
31  Vgl. Ziff. 4.2. hiervor. 

Die Ergebnisse aus dem Behördenaustausch und 
aus dem Austausch mit den Experten wurde Anfang 
September 2022 den Branchenvertretenden zur Stel-
lungnahme übermittelt. Die folgenden Branchenver-
bände: Forum SRO, Koordination Inlandbanken (KIB), 
Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg), Verband 
der Auslandsbanken in der Schweiz (AFBS), Verband 
Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB), Verband 
Schweizer Regionalbanken (VSRB/ABRS), Vereinigung 
Schweizerischer Privatbankiers (VSPB/ABPS) wurden 
zur Stellungnahme eingeladen.  

Seitens der Branchenverbände sind diverse Stel-
lungnahmen eingegangen. Ebenfalls haben sich diverse 
FI32 separat zum vorliegenden Bericht vernehmen las-
sen: 
– Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg Swiss-

banking) weist darauf hin, dass ein starker Schwei-
zer Finanzplatz auf eine wirksame Geldwäschereibe-
kämpfung und damit auch auf eine starke 
Meldestelle für Geldwäscherei MROS angewie-
sen ist. Die Branche unterstütze deshalb den Ansatz 
einer PPP in der Schweiz, und möchte an der Ausar-
beitung eines tragfähigen Konzeptes aktiv mitarbei-
ten. Noch seien viele für die Branche zum Teil zent-
rale Fragen offen. Letztere liessen sich aber 
gemeinsam bearbeiten bzw. beantworten, damit sie 
im Markt Akzeptanz finden und für den Finanzplatz 
einen möglichst grossen Nutzen generieren. Für den 
Erfolg einer PPP sei daher schon in der Konzept-
phase eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwi-
schen Branche und Behörden unerlässlich. Das von 
fedpol/MROS vorgeschlagene iterative und inkludi-
erende Vorgehen werde von Swissbanking explizit 
begrüsst. Dabei sei es aus Sicht des Dachverbandes 
unerlässlich, dass auch die MROS mit den nötigen 
Ressourcen und Mittel ausgestattet werde und im 
Bericht an den Bundesrat explizit den Auftrag ein-
fordere, dieses vielversprechende Dossier zusam-
men mit der Branche zu entwickeln. 

– Der Verband Schweizerischer Kantonalbanken 
(VSKB) betont, dass sich die geplante PPP in einer 
ersten Phase auf den Austausch strategischer Infor-
mationen beschränken solle und ein Austausch von 
taktischen Informationen zu gegebener Zeit geprüft 
werden solle. Zentral sei, dass die Umsetzung einer 
PPP nicht zu einem einseitigen Informationsgewinn 
für die Behörden führe, sondern auch die FI davon 

32  Wurden nicht direkt zur Stellungnahme eingeladen, haben 
sich aber trotzdem vernehmen lassen. 
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profitieren können. Die genaue Zusammensetzung 
der PPP – vor allem von Seiten Behörden – sei noch 
nicht definiert und müsse vorgängig geregelt wer-
den. Im Weiteren stimmt der VSKB mit dem Ergeb-
nis des Berichts überein und betont abschliessend 
die Elemente «Freiwilligkeit» und «Gleichbehand-
lung» als Grundvoraussetzung einer PPP. Innerhalb 
der PPP dürfen nur anonymisierte Daten Gegen-
stand eines Austausches sein, welche von der MROS 
vorgelegt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, 
dass Bankkunden, die bei mehreren FI ein Konto ha-
ben, identifiziert werden könnten. Ein FI würde so-
mit eine Strafe wegen fahrlässiger Verletzung des 
Bankkundengeheimnisses riskieren. Zusätzlich 
könnten sich die FI wegen einer Verletzung von Art. 
37 GwG strafbar machen. 

– Die Vereinigung Schweizerischer Privatbankiers 
(VSPB/ABPS) zeigt sich skeptisch und ist der Auffas-
sung, dass PPPs nur in denjenigen Ländern konkret 
etwas bewirkt hätten, in denen ein taktischer oder 
ein gemischter Ansatz verfolgt werde. Der vom Be-
richt favorisierte Austausch im strategischen Be-
reich werde voraussichtlich wenig bewirken und sei 
folglich ein ineffizientes Model. Eine PPP, welche ei-
nen Austausch taktischer Informationen nicht bein-
halte, ist nach Auffassung der VSPB «ineffizient». Im 
Weiteren wäre es gemäss VSPB hilfreich, die im Be-
richt erwähnten gemischten PPPs besser zu verste-
hen. Diese Ansätze sollten ebenfalls sorgfältig und 
vorab geprüft werden. Ebenfalls würden die Fragen 
der Zusammensetzung einer PPP (Bankentypus, An-
gebotene Dienstleistungen, Sprachregion etc.), der 
Spielregeln, der Gleichbehandlung sowie der mögli-
chen Inhalte eines Austauschs im Bericht zwar auf-
geworfen – diese Elemente müssten aber unbedingt 
präzisiert und vertieft werden, bevor der Bericht 
dem Bundesrat vorgelegt werde. Letztere seien hei-
kel und müssten zuerst mit dem Privatsektor be-
sprochen werden, bevor eine PPP formell ins Leben 
gerufen werde könne. Abschliessend weist die VSPB 
darauf hin, dass nicht eine PPP für die «Galerie» – 
sprich für das Wohlgefallen gegenüber der FATF – 
errichtet werden solle, sondern eine PPP, welches 
dem gesamten Schweizer Bankenplatz etwas 

 
33  Hierfür würde sich der bewährte Verteilschlüssel eignen, der 

die Vielfalt der Geschäftsmodelle der Bankenbranche wider-

bringe. Falls hierfür Gesetzesänderungen notwen-
dig sein sollten, so müsse man diesen Prozess halt in 
Kauf nehmen. 

– Der Verband Schweizer Regionalbanken begrüsst 
die Schaffung einer PPP und sieht dieses als Chance, 
einen niederschwelligen Austausch zwischen ver-
schiedenen Behörden einerseits und der Privatwirt-
schaft andererseits zu schaffen. Ziel müsse es sein, 
die Massnahmen im Bereich Terrorismusfinanzie-
rung- und Geldwäschereibekämpfung risikoadäquat 
und praxistauglich zu orientieren. Mit dem Rückgriff 
auf eine bewährte Vertretung der Bankenbranche 
könnten die nächsten Schritte rasch umgesetzt wer-
den.33 

– Das Forum SRO betont, dass es für die Schweiz wich-
tig sei, über eine qualitativ hochwertige «öffentlich-
private Partnerschaft» zu verfügen. Das schweizeri-
sche Selbstregulierungssystem enthalte bereits 
diese gewünschte Durchlässigkeit. Der strategische 
Aspekt einer PPP sei aufgrund des heute bestehen-
den Austauschs mit MROS und anderen Behörden 
bereits grossmehrheitlich abgedeckt respektive 
fortgeschritten und es brauche wenig, um eine PPP 
zu formalisieren. Das Forum SRO weist abschlies-
send darauf hin, dass den privaten Akteuren das-
selbe Mass an Austausch wie das, zu welchem sie 
den Behörden gegenüber verpflichtet sind, gewährt 
werden solle. Ein bilateraler Austausch könne in der 
Tat die Präventionsbemühungen deutlich verstär-
ken. 

– Die weiteren eingereichten Stellungnahmen äus-
sern sich zur Errichtung einer PPP und zum gewähl-
ten Vorgehen in positiver Weise. 

5 Gesamtergebnis und Würdigung 
 

Seitens der Branche werden der Nutzen und die 
Wirksamkeit einer PPP nicht bestritten. Im Gegenteil, 
die Errichtung einer PPP wird im Grundsatz von sämtli-
chen Branchenverbänden begrüsst. Indessen bestehen 
in Bezug auf die Frage, wie eine PPP formiert und wel-
che Inhalte im Rahmen einer PPP ausgetauscht werden 
sollen, unterschiedliche Meinungen und Ansätze. Als 
«kleinster gemeinsamer Nenner» wird jedoch auch von 
den Branchenverbänden ein Austausch strategischer 

spiegelt: Je eine Vertretung der beiden Grossbanken, der Rai-
ffeisengruppe, des VAS, der VAV, der VSPB, des VSKB und des 
VSRB. 
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Informationen erachtet – wenn auch teilweise der Nut-
zen von taktischen Informationen als höher einge-
schätzt wird (wobei die damit verbundenen Schwierig-
keiten anerkannt werden). Die Einwände, dass vieles in 
Bezug auf die Umsetzung noch unklar sei, sind ver-
ständlich. Sie widerspiegeln jedoch das vorliegend ge-
wählte Vorgehen. Mit dem mehrstufigen Vorgehen sei-
tens der Behörden wurde das Ziel verfolgt, in einer 
ersten Phase die Grundlagen zu schaffen, damit ein 
Grundsatzentscheid über die Errichtung einer PPP ge-
troffen werden kann. Dieses Ziel wurde vorliegend er-
reicht. Die Frage der Umsetzung ist nachgelagert und 
soll – wie von der Branche auch unisono verlangt – zu-
sammen mit dem Privatsektor erarbeitet werden. Die-
ses Vorgehen lässt den nötigen Spielraum, um eine PPP 
von Anfang an auf die Bedürfnisse der Finanzbranche 
und der Behörden auszurichten. Es bietet zudem die 
nötige Flexibilität eine PPP an die sich kurz- bis mittel-
fristig stellenden nationalen und internationalen Gege-
benheiten und Anforderungen auszurichten und die 
Strukturen der PPP evolutiv weiterzuentwickeln. Auch 
wenn vorerst mit dem «kleinsten gemeinsamen Nen-
ner» gestartet wird, ist eine Weiterentwicklung der PPP 
z.B. in eine operativ/taktische Richtung damit langfris-
tig nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil – das Einbinden 
aller beteiligten Kräfte schafft die erforderlichen 
Grundlagen hierfür.  

6 Fazit 
 

Insgesamt sind sich sowohl die Behördenseite als 
auch die Finanzbranche einig, dass die Errichtung einer 
PPPs zur Verbesserung des Abwehrdispositivs in der 
Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorfinanzie-
rung einen massgeblichen Beitrag leisten kann.  

Als gemeinsame Basis wird der Austausch von ag-
gregierten Informationen im strategischen Bereich er-
achtet. Die Spielregeln für den Informationsaustausch 
sind klar festzulegen. Die Partnerschaft zwischen öf-
fentlichem und privatem Sektor hat auf Augenhöhe 
stattzufinden.  

Die Abklärungen seitens fedpol/MROS sind soweit 
abgeschlossen, dass ein Grundsatzentscheid über die 
Errichtung einer PPP getroffen werden kann. 
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